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BEGRÜNDUNG IN KRAFT GETRETENE FASSUNG
zum B-Plan "RAIFFEISENSTRASSE ZUGLEICH 2. TEILWEISE ÄNDERUNG AM
SPORTPLATZ", Gemeinde Ribbesbüttel, OT Vollbüttel,

Samtgemeinde Isenbüttel, Landkreis Gifhorn

1. 0 ALLGEMEINES

Der Ortsteil Vollbüttel ist Teil der Gemeinde Ribbesbüttel, Mitgliedsge-
meinde der Samtgemeinde Isenbüttel.
Die Samtgemeinde Isenbüttel liegt im Süden des Landkreises Gifhorn.
Nach dem Niedersächsischen Landesraumordnungsprogramm 1) und dem
Regionalen Raumordnungsprogramm ) ist Isenbüttel als Grundzentrum
eingestuft.
Die Gemeinde Ribbesbüttel liegt im Ordnungsraum Braunschweig. Insofern
soll hier die notwendige Anziehungskraft zur Bindung von Arbeitsplatz-
und Bevölkerungspotentialen 1) entfaltet werden. Der Ortsteil Vollbüttel
liegt westlich von Ribbesbüttel und dem Grundzentrum Isenbüttel sowie
südwestlich des Mittelzentrums Gifhorn.

Für die Gemeinde Ribbesbüttel und dem Ortsteil Vollbüttel gibt es keine
besonderen landesplanerischen Zielvorgaben ). Somit ist hier lediglich für
die Deckung des Eigenbedarfs Sorge zu tragen.
Der Ortsteil Vollbüttel wird im Norden durch die Landesstraße L 320, die

in ost-westlicher Richtung verläuft, tangiert und ist so an das regionale
und überregionale Verkehrsnetz angebunden. Zugang zum schienengebun-
denen Verkehr besteht in Gifhorn oder Rötgesbüttel.
In der Samtgemeinde Isenbüttel leben derzeit rd. 13. 300 Menschen, da-
von entfallen auf die Gemeinde Ribbesbüttel ca. 1. 750 Einwohner.

1. 1 ENTWICKLUNG DES PLANS/RECHTSLAGE

Der vorliegende Bebauungsplan wird aus der wirksamen Fassung des
Flächennutzungsplanes der Samtgemeinde Isenbüttel (Stand: 10. Ande-
rung) und der 16. Änderung, die bereits genehmigt wurde, entwickelt. Er
stellt zugleich die 2. teilweise Änderung des rechtskräftigen Bebauungs-
planes "Am Sportplatz" dar. Der hier in Rede stehende Bereich grenzt
nördlich an den vorhandenen Sportplatz und nimmt die unmittelbar west-
lich angrenzenden Flächen, die Bestandteil des Bebauungsplanes "Am
Sportplatz 1. teilweise Änderung" sind als Plangeltungsbereich mit auf.

1) Landesraumordnungsprogramm Niedersachsen, 1994

2) Regionales Raumordnungsprogramm 1995 für den Großraum Braun-
schweig
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Insofern handelt es sich bei den Bebauungsplan Raiffeisenstraße zugleich
um die 2. teilweise Änderung des Bebauungsplanes "Am Sportplatz".
Innerhalb des Plangeltungsbereiches sind lediglich die Flurstücke 92/8 und
92/6 der Flur 3 Gemarkung Vollbüttel unbebaut. Alle übrigen Flurstücke
sind bereits bebaut. Insofern wird hier durch die Planfestsetzungen der

Bestand gesichert und nach Aufgabe der Raiffeisen Genossenschaftsge-
bäude auf bestimmte Folgenutzungen hingewirkt.
Aufgrund der Nachbarschaft zum Sportplatz und im Hinblick auf den im
Rahmen dieses Bebauungsplanes festgesetzten Festplatz, findet hier eine
Auseinandersetzung mit den zu erwartenden Emissionen statt, (vergl
Kap. 1. 3 Planinhalt Begründung; Immissionsschutz). In diesem Zusam-
menhang wurde auf ein Schalltechnisches Gutachten des Technischen
Überwachungsvereines Hannover zu einer vergleichbaren Situation zu-
rückgegriffen.

1. 2 NOTWENDIGKEIT DER PLANAUFSTELLUNG, ZIELE, ZWECKE UND AUS-
WIRKUNGEN DES BEBAUUNGSPLANS

Die Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplans wird erforderlich, um
einerseits die vorhandene Bebauung an der Raiffeisenstraße östlich des
Bebauungsplanes "Am Sportplatz" planungsrechtlich zu sichern und ande-
rerseits die Realisierung eines Dorfgemeinschaftshauses im Rahmen der
Dorferneuerung auf dem Gelände der aufgelassenen Raiffeisenbank im
Zusammenhang mit einem Festplatz zu ermöglichen.
Hinsichtlich der Lage des Plangeltungsbereiches am Ortsrand wurde zur
Sicherung einer angemessenen Ortsrandeingrünung eine Pflanzbindung
gem. § 9 (1) Nr. 25a BauGB vorgesehen.
Im Hinblick auf die Erschließung, wird die vorhandene Raiffeisenstraße als
Straßenverkehrsfläche festgesetzt, jedoch bei der Realisierung der Wohn-
bauflächen südlich des Sportplatzes eine Anbindung an den Druffelbecker-
weg bekommen soll. Bis dahin ist davon auszugeben, daß die Anwohner
von Grundstücken, die nicht durch die Müllabfuhr angefahren werden
können, am Tage der Müllabfuhr ihre Sammelbehälter an eine zugängliche
Stelle zu bringen und nach der Entleerung auf ihre Grundstücke zurückzu-
holen haben.

Festsetzungen zu Art und Maß der baulichen Nutzung wurden an dem
benachbarten Bebauungsplan respektive dem geänderten Bebauungsplan
"Am Sportplatz" orientiert.
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1. 3 PLANINHALT/BEGRÜNDUNG

- Bau ebiete

- Dorf ebiete

Das Dorfgebiet nördlich der Raiffeisenstraße wird aus der in Kraft getrete-
nen Fassung des Bebauungsplanes "Am Sportplatz" übernommen und in
dem in Rede stehenden Bebauungsplan fortgeführt. Bis einschließlich zum
Gelände der aufgelassenen Raiffeisengenossenschaft wird bei offener,
zweigeschossiger Bauweise eine Grundflächenzahl von 0, 4 und eine Ge-
schoßflächenzahl von 0, 6 zugelassen. Dabei wird auf den Flurstücken
309/92 und 310/92 eine Nutzung für Gemeinbedarf als Festplatz und für
soziale und kulturelle Zwecke vorgesehen, womit die Umnutzung des
Raiffeisengeländes dem Dorfgemeinschaftsleben dienen soll. Im Osten
wird das Maß der baulichen Nutzung bei der Geschoßflächenzahl auf 0,4
mit einer Grundflächenzahl von 0, 4 bei eingeschossiger, offener Bauweise

begrenzt. Im Hinblick auf die vorhandenen Gehölzbestände auf einem der
unbebauten Grundstücke wurde die Baufläche um 2 m nach Norden aus-

gedehnt, um insbesondere dort die Bebaubarkeit bei Erhalt der Gehölze zu
ermöglichen.
Der Eingriffsregelung gem. § 8a BNatSchG wurde unter anderem durch
die Festsetzung einer Pflanzbindung gem. § 9 (1) Nr. 25a + b BauGB in
einer Breite von 5 m am Nordrand des Dorfgebietes Rechnung getragen.
Gemäß § 1 (5) der Baunutzungsverordnung wurde das Dorfgebiet nördlich
des Sportplatzes insofern eingeschränkt, als daß Anlagen für örtliche
Verwaltungen, für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche, sportli-
ehe Zwecke, Gartenbaubetriebe, Tankstellen und Vergnügungsstätten mit
Rücksicht auf die in der Nachbarschaft vorhandenen Nutzungen ausge-
schlössen wurden.

- Flächen für den Gemeinbedarf

Auf den Flurstücken 310/92 und 311/92 wird innerhalb des Dorfgebietes
Fläche für den Gemeinbedarf festgesetzt. Planungsanlaß ist hier, daß die
Raiffeisengenossenschaft und Bank ihr Gelände aufgelassen hat. Im Rah-
men des Dorferneuerungsprogrammes, in dem Vollbüttel ist, wird hier als
öffentliche Maßnahme die Einrichtung eines Dorfgemeinschaftshauses
und eines Kinomuseums und die Nutzung des kleineren Grundstückes als

Festplatz beabsichtigt.
So soll ein Raum geschaffen werden, wo das Dorfgemeinschaftsleben ge-
pflegt und Dorffeste gefeiert werden können. Da es sich bei derartigen
Festen um seltene Spitzenereignisse handelt, wird auf die Festsetzung be-
sonderer Lärmschutzmaßnahmen verzichtet. Jedoch soll durch die Fest-

Setzung der Flächen für Gemeinbedarf innerhalb des Dorfgebietes deutlich
gemacht werden, daß es sich bei den geplanten Nutzungen um Gebiet-
stypisches handelt und von daher nicht mit Nutzungs- oder Immissions-
konflikten zu rechnen ist. Gegenüber dem südlich der Raiffeisenstraße
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gelegenen allgemeinen Wohngebiet wirkt der auf dem Festplatz vorhande-
ne Baukörper abschirmend.
Hinsichtlich des Dorfgemeinschaftshauses wurde eine Baugrenze festge-
setzt innerhalb derer die bestehenden Baukörper, die erhalten und umge-
nutzt werden sollen, geringfügig erweitert werden können. Darüber hin-
aus werden Art und Maß der baulichen Nutzung, wie im westlichen Teil
des Dorfgebietes, festgesetzt.

- Verkehrsflächen

a) Straßenverkehrs- und We eflächen

Die Straßenverkehrsflächen im Plangeltungsbereich sind bereits voll-
ständig ausgebaut und endet derzeit im Osten am Übergang zur freien
Landschaft an Wirtschaftswegen die nach Osten und Süden weiter-
führen.

Südlich des Sportplatzes sollen künftig die Wohnbauflächen realisiert
werden, so daß in diesem Zuge von der Raiffeisenstraße eine Anbin-
düng zum Druffelbeckerweg hergestellt werden soll.
Bis dahin wird es als angemessen erachtet, daß Anlieger von Grund-
stücken, die durch die Müllabfuhr nicht angefahren werden können,
ihre Müllsammelbehälter am Tage der Abfuhr an eine für das Müllfahr-
zeug zugängliche Stelle bringen und nach der Entleerung auf ihre
Grundstücke zurückholen. So soll einerseits dazu beigetragen werden
Eingriffe durch Versiegelung zu vermeiden und so dem Vermeidungs-
gebot gem. § 8 a BNatSchG zu entsprechen, mit Grund und Boden
sparsam umzugehen und andererseits die wirtschaftliche Ausnutzung
vorhandener Erschließungsanlagen zu ermöglichen. Da auf diese Wei-
se die Kosten für die Anlieger minimiert werden, wird die temporäre
Lösung für die Regelungen zur Müllabfuhr als angemessen angesehen.

b) Park- nd Stell latzflächen

Den Belangen des ruhenden Verkehrs ist im öffentlichen Straßenraum
sowie südlich der Raiffeisenstraße in dem Gebiet des Bebauungsplans

"Am Sportplatz" Rechnung getragen. Das Flurstück 98/6 wurde dort
als öffentlicher Parkplatz festgesetzt. Insofern wird an der verkehr-
lichen Situation keine Änderung vorgenommen.
Private Stellplätze sind auf den privaten Grundstücken nachzuweisen.

- Ver- und Entsor un

Für die Ver- und Entsorgung des Gebietes ist die Einbindung in die vorhan-
denen Verbundnetze für Wasser und elektrische Energie gegeben. Hin-
sichtlich der Entwässerung auch der neu zu bebauenden Grundstücke ist
der Anschluß an das Kanalnetz geplant.
Die Versorgung mit Erdgas ist möglich.
Die Müllbeseitigung wird durch den Landkreis Gifhorn vorgenommen
(siehe auch Kapitel Verkehrsflächen).
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- Brandschutz

Die Erfordernisse des Brandschutzes werden bei der Realisierung einver-
nehmlich mit den zuständigen Trägern öffentlicher Belange (Landkreis
Gifhorn, Freiwillige Feuerwehr) geregelt.

- Immissionsschutz

Hinsichtlich des geplanten und festgesetzten Festplatzes, der zur Förde-
rung des Dorfgemeinschaftslebens als Ort für Dorffeste geplant ist, geht
die Gemeinde Ribbesbüttel davon aus, daß es sich bei diesen um seltene
Ereignisse handelt. Um bereits im Rahmen des Bebauungsplanes deutlich
zu machen, daß nur gebietstypische Veranstaltungen und Nutzungen ge-
plant sind, wird ein Dorfgebiet festgesetzt und als Fläche für Gemeinbe-
darf für soziale und kulturelle Zwecke und als Festplatz gekennzeichnet.
Insofern wird davon ausgegangen, daß diese Emissionen hingenommen
werden können. Gegenüber dem südlich angrenzenden allgemeinen
Wohngebiet im Bereich des Bebauungsplanes "Am Sportplatz" wirkt zu-
dem das vorhandene Gebäude abschirmend.

Mit Emissionen aus dem Dorfgemeinschaftshaus und evtl. unter freien
Himmel zwischen den beiden Gebäuden stattfindenden Veranstaltungen
ist aufgrund der Stellung der baulichen Anlagen auf dem Flurstück 311/92
nur in zumutbarer Weise zu rechnen. Neben der Nutzung als Dorfgemein-
schaftshaus ist hier die Entstehung eines Kinomuseums als kulturelle
Einrichtung geplant.

Hinsichtlich des Immissionskonfliktes zwischen den festgesetzten einge-
schränkten Dorfgebieten und dem südlich angrenzenden vorhandenen
Sportplatz sichert die Raiffeisenstraße als Straßenverkehrsparzelle sowie
der Verlauf der Baugrenze mit 4 m Abstand von der Straßenfläche einen
Minimalabstand zum Sportplatz von ca. 13m. Darüber hinaus liegt der
Sportplatz um 1 -2 m tiefer als die privaten Grundstücke. Planungsrecht-
lich gesehen handelt es sich hier um die Sicherung einer bestehenden
Situation, da lediglich zwei Grundstücke zur Neubebauung anstehen.
Unter Berücksichtigung der in der Örtlichkeit vorhandenen Situation in der
Gemengelage und Orientierungswerte erachtet es die Gemeinde als hin-
nehmbar, daß die Orientierungswerte geringfügig überschritten werden.
Darüber hinaus wird angemerkt, daß die 18. BlmSchV (Sportanlagen -
Lärmschutzverordnung) lediglich Richtwerte nennt, die bei der Neuanlage
von Sportanlagen der Planung zugrunde zu legen sind.

Danach betragen die Immissionsrichtwerte für Dorfgebiete gem. DIN
18005 Teil 1 60 dB(A) am Tag (06. 00 - 22. 00 Uhr) und 45 dB(a) bei
Nacht (22.00 - 06.00 Uhr). Bei dem fraglichen Sportplatz ist davon aus-
zugehen, das der Spielbetrieb lediglich bei Tage stattfinden wird, da kei-
nerlei Beleuchtung vorhanden ist.
Meßtechnische Ergebnisse vergleichbarer Anlagen lassen für Fußball-
Punktspiele ohne Zuschauer flächenbezogene Schalleistungspegel von
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so daß langfristig eine gleichmäßige Eingrünung des Ortsrandes mit orts-
typischen Gehölzen zu erwarten ist. Bei den zwei neu zu bebauenden
Grundstücken ist dagegen sofort als Ausgleichsmaßnahme der 5 m breite
Pflanzstreifen einzuhalten. Damit ist die Einbindung des Ortsrandes in

Natur und Landschaft gewährleistet. Als zusätzliche Ausgleichsmaßnah-
me wird für die durch die Planfestsetzungen möglich gewordenen neuen
Versiegelungen auf den privaten Grundstücken, gem. § 9 (1) Nr. 20
BauGB als Maßnahme zum Schutz zur Pflege und zur Entwicklung von
Natur und Landschaft festgesetzt, daß je angefangener 200 m2 neu ver-

siegelter Fläche zwei großkronige Laubbäume wie Eberesche, Birke, Vo-
gelkirsche, Linde, Esche, Bergahorn, Feldahorn, Eiche, Hainbuche oder
hochstämmige Obstbäume zu pflanzen sind. Da auf den bereits bebauten
Grundstücken ein Bestand an älteren Gehölzen vorhanden ist, wird hier

der Ausgleich für die bereits versiegelten Flächen als erbracht angesehen.
Für die neu gepflanzten Bäume und Sträucher, wie auch die bestehenden,
regelt der § 9 (1) Nr. 25 b BauGB darüber hinaus den Erhalt.
Durch die Pflanzbindung sowie die festgesetzten Ausgleichspflanzungen
erachtet die Gemeinde die Ausgleichsregelung gem. § 8a BNatSchG als
erfüllt, insbesondere da der überwiegende Teil des Plangeltungsbereiches
bereits bebaut ist.
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1.4 HINWEISE AUS SICHT DER FACHPLANUNGEN

- Bergbau

Mit Schreiben vom 20. 10. 1994 weist die BEB Erdgas und Erdöl GmbH
darauf hin, daß das Plangebiet im Erlaubnisfeld Gifhorn der RWE-DEA AG
liegt.

- Denkmalpflege

Mit dem Schreiben vom 22. 11. 1996 weist die Bezirksregierung Braun-
schweig. Dez. Denkmalpflege darauf hin, daß archäologische Denkmale,
die bei Bodeneingriffen auftreten, unverzüglich dem Institut für Denkmal-
pflege gemeldet werden müssen (§14 Abs. 1, Nds. Denkmalschutzge-
setz).

Möglicherweise auftretende Funde oder Befunde sind zu sichern, die
Fundstelle unverändert zu lassen und vor Schaden zu schützen (§14

Abs. 2 Nds. Denkmalschutzgesetz).

- Untere Wasserbehörde

Die Untere Wasserbehörde beim Landkreis Gifhorn teilt mit Schreiben vom

04. 12. 1996 mit, daß ein Nachweis über die Belastung der Klärteiche, die
durch den Plan entstehen, nachgewiesen werden muß.

1. 5 ERGÄNZENDE GRÜNDE FÜR DIE PLANENTSCHEIDUNG

Zum Planverfahren gem. § 3 (2) BauGB sind Stellungnahmen von Trägern
öffentlicher Belange eingegangen, die für die Planentscheidung eine Ab-
wägung gem. § 2 (1) in Verbindung mit § 1 (5) und § 1 (6) BauGB erfor-
derlich machten.

Der Rat der Gemeinde Ribbesbüttel hat diese Stellungnahmen geprüft und
im einzelnen dazu Beschluß gefaßt. Das Ergebnis ist Grundlage der Abwä-
gung und Planentscheidung.

Bezirksregierung Braunschweig, Stellungnahme vom 27. 11. 96

Nach unseren Unterlagen und Kenntnissen sind im überplanten Bereich
keine Bodendenkmale bekannt.

Es ist aber nicht auszuschließen, daß bei Bodeneingriffen archäologische
Denkmale auftreten, die dann unverzüglich dem Institut für Denkmalpflege
Braunschweig gemeldet werden müssen (§14 Abs. 1, Nds. Denkmal-
schutzgesetz).
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Möglicherweise auftretende Funde oder Befunde sind zu sichern, die
Fundstelle unverändert zu lassen und vor Schaden zu schützen (§14

Abs. 2, Nds. Denkmalschutzgesetz).

Beschluß:

Es erfolgt ein Hinweis in der Begründung, daß bei Bodeneingriffen
auftretende archäologische Denkmale dem Institut für Denkmal-
pflege Braunschweig gemeldet werden müssen.

Begründung:

Der Hinweis dient der allgemeinen Planungssicherheit.

Landkreis Gifhorn, Stellungnahme vom 04. 12.96

Zu den mir mit Schreiben vom 01. 11. 1996 vorgelegten Unterlagen neh-
me ich wie folgt Stellung:

l. Untere Landesplanungsbehörde

Als Untere Landesplanungsbehörde stelle ich fest, daß der Bebauungs-
planentwurf gemäß § 1 Abs. 4 BauGB an die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung angepaßt ist.

Beschluß:

Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, daß der Bebauungsplan an die
Ziele der Raumordnung und Landesplanung angepaßt ist.

II. Weitere Träger öffentlicher Belange

Untere Wasserbehörde

Dem o. g. Bebauungsplanentwurf kann nur zugestimmt werden, wenn
über die vorhandene Belastung der Klärteiche der Nachweis vorgelegt
wird.

Beschluß:

Der Nachweis über die Belastung der Klärteiche wird vorgelegt.

Begründung:

Die Vorlage der Nachweise dient dazu, den Informationsbedarf Gif-
hörn. Untere Wasserbehörde zu decken.
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Untere Naturschutzbehörde

Seitens der Unteren Naturschutzbehörde bestehen erhebliche Bedenken

gegen die Festsetzungen, die die Pflanzmaßnahmen und die Wasserflä-
chen betreffen.

An der Nordseite der Bauflächen wurde eine 5 m breite Pflanzfläche fest-

gesetzt. Diese Fläche soll mit Gehölzen der textlichen Festsetzung Nr. 3
bepflanzt werden.

Diese Planungsabsicht der Gemeinde ist seitens der Unteren Naturschutz-
behörde nicht nachzuvollziehen. Eine Ortsbesichtigung ergab, daß der in
der Karte festgesetzte 5 m breite Streifen von den Grundstückseigentü-
mern bereits vollständig genutzt wird. Die meisten Flächen sind bereits
mit älteren Gehölzen bewachsen.

Die Festsetzung widerspricht deshalb völlig den örtlichen Verhältnissen.
Eine Bepflanzung mit den in der textlichen Festsetzung Nr. 3 angegebe-
nen heimischen Gehölzen wird für die Gemeinde nicht durchsetzbar sein.

Eine solche Festsetzung ist nur sinnvoll, wenn der Geltungsbereich des
Bebauungsplanes nach Norden auf die vorhandene Ackerfläche um 5 m
erweitert wird. Hier befindet sich eine Ackerfläche, die entsprechend der
textlichen Festsetzung Nr. 3 bepflanzt werden könnte. Weiter ist der im
Geltungsbereich dargestellte Graben in der Örtlichkeit nicht mehr vorhan-
den.

Aus den o. g. Punkten ergibt sich, daß die Eingriffsregelung gem. § 8 a
neu zu bearbeiten ist. Dies dürfte jedoch unproblematisch sein, da ein
neuer Eingriff durch diesen Bebauungsplan nur auf zwei Grundstücken
erfolgt.

Beschluß:

An den Planfestsetzungen wird festgehalten. Die Begründung wird
zu der Pflanzbindung gem. § 9 (1) Ziff. 25 b BauGB, der Festset-
zung des Grabens und der Eingriffsregelung gem. § 8 a ergänzt.

Begründung:

Durch die Festsetzung eines 5 m breiten Pflanzstreifens mit Bin-
düng gem. § 9 (1) Ziff. 25 b BauGB werden Bindungen für Bepflan-
zung und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen getroffen. Mit dieser Festsetzung beabsichtigt die
Gemeinde Ribbesbüttel insbesondere die Einbindung in das Orts-
und Landschaftsbild zu gewährleisten und vorhandene Bepflanzung
abzusichern. Um auf die Dauer zu gewährleisten, daß ortstypische
standortgerechte Gehölze verwendet werden, sind diese beispiel-
haft in der Pflanzbindung genannt. Dabei ist es selbstverständlich
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beabsichtigt, daß die in der Ortlichkeit vorhandenen standortge-
rechten Gehölze auf die zu pflanzenden Gehölze angerechnet wer-
den. Durch § 213 (1) Nr. 3 BauGB wird darüberhinaus gesichert,
daß Verstöße gegen die Pflanzbindung als Ordnungswidrigkeit
geahndet werden können. Durch diese Festsetzungen hat die Ge-
meinde somit gesichert, daß abgängige Gehölze entsprechend der
textlichen Festsetzung Nr. 3 zu ersetzen sind und daß im Bereich
der neu zu bebauenden eine standortgerechte ortstypische Eingrü-

nung vorgenommen wird.
Die zusätzliche Festsetzung einer 5 m breiten Zone im Bereich der
Ackerfläche wird nicht vorgenommen, da ein derartig hoher Aus-
gleichsbedarf nicht besteht.
Hinsichtlich des Grabens wird angemerkt, daß die Festsetzung
dieser Fläche erfolgte, um zu gewährleisten, daß der früher an
dieser Stelle vorhandene Graben ggf. hier wieder entstehen kann.
Durch die gewählten Festsetzungen wird einerseits den Rahmenbe-
dingungen des Bebauungsplan entsprochen. Andererseits kann
durch die Festsetzung des Bebauungsplanes sowohl Bestandsiche-
rung als auch Zielplanung vorgenommen werden.
Die Ergänzung der Begründung zur Pflanzbindung gem. § 9 (1) Ziff.
25 b BauGB, der Festsetzung des Grabens und der Eingriffsrege-
lung gem. § 8 a, b NatSchG dient der besseren Nachvollziehbarkeit
der Planungsabsichten der Gemeinde.
Nach Abwägung öffentlicher und privater Belange unter- und ge-
geneinander unter besonderer Berücksichtigung der Belange von
Natur und Landschaft einerseits sowie der Wasserwirtschaft und
unter wirtschaftlichen Erwägungen im Sinne des sparsamen Um-
ganges mit Grund und Boden werden weitergehende Forderungen
zurückgewiesen (§ 2 (1) i. V. m. § 1 (5) und § 1 (6) BauGB).

Hinweise:

Nach den Unterlagen und Wissen des Museums- und Heimatvereins sind
in dem Bebauungsplanbereich keine Bodendenkmale bekannt, so daß
keine Bedenken bestehen. Es ist aber nicht auszuschließen, daß bei Bo-

deneingriffen archäologische Denkmale auftreten. Möglicherweise auf-
tretende Funde und Befunde sind einer der im Niedersächsischen Denk-

malschutzgesetz genannten Stellen bekanntzugeben

Beschluß:

Es erfolgt ein Hinweis in der Begründung, daß bei Bodeneingriffen
auftretende archäologische Denkmale den im Nds. Denkmalschutz-
gesetz genannten bekanntzugeben sind. Darüberhinaus wird zur
Kenntnis genommen, daß im Plangeltungsbereich Bodendenkmale
derzeit nicht bekannt sind.
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Begründung:

Der Hinweis dient der umfassenden Information und allgemeinen
Planungssicherheit.

Staatl. Gewerbeaufsichtsamt Braunschweig, Stellungnahme vom
15. 11.96

Die in meiner Stellungnahme 5189 Ri/Wz vom 29. 09. 1996 geäußerten
Bedenken gegen den o. a. B-Plan-Entwurf erhalte ich aufrecht.

Beschluß:

An den Planfestsetzungen wird festgehalten. Es erfolgt eine weite-
re Ergänzung der Begründung zum Immissionsschutz.

Begründung:

Vor der öffentlichen Auslegung gem. § 3 (2) BauGB wurde einge-
hend geklärt, wie, wann und wie lange der Sportplatz an der Raiff-
eisenstraße genutzt wird. Insofern wurde Emissionsbelastung pro-
gnostiziert und in die Abwägung eingestellt. Unter Berücksichtigung
der Orientierungswerte gem. DIN 18005 und der in der Örtlichkeit
vorhandenen Situation in der Gemengelage erachtet es die Gemein-
de als hinnehmbar, daß die Orientierungswerte geringfügig über-
schritten werden. Dies insbesondere, da lediglich zwei Grundstücke
zu einer Neubebauung anstehen. Es handelt sich insofern um die
planungsrechtliche Sicherung einer bestehenden Situation.
Darüberhinaus wird angemerkt, daß die 18. BlmSchV (Sportanla-
gen-Lärmschutzverordnung) lediglich Richtwerte nennt, die bei der
Neuanlage von Sportanlagen der Planung zugrunde zu legen sind.
Nach Abwägung öffentlicher und privater Belange unter- und ge-
geneinander unter besonderer Berücksichtigung der bestehenden
Situation einerseits und der Belange des Immissionsschutzes ande-
rerseits unter Berücksichtigung, daß durch die vorliegende Planung
zur wirtschaftlichen Ausnutzung vorhandene Erschließungsanlagen
beigetragen wird und durch die Realisierung des Dorfgemein-
schaftshauses und des Festplatzes die Infrastruktur verbessert
wird, werden die gewählten Festsetzungen als angemessen erach-
tet (§ 2 (1) i. V. m. § 1 (5) und § 1 (6) BauGB).
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2. 0 BODENORDNENDE ODER SONSTIGE MASSNAHMEN, FÜR DIE DER BE-
BAUUNGSPLAN DIE GRUNDLAGE BILDET

2. 1 DIE AUSÜBUNG DES ALLGEMEINEN VORKAUFSRECHTS

für Grundstücke, die als Verkehrsflächen festgesetzt sind, ist vorgesehen.
Im übrigen wird das allgemeine Vorkaufsrecht durch das Baugesetzbuch
geregelt (§ 24 BauGB).

2. 2 DIE SICHERUNG DES BESONDEREN VORKAUFSRECHTS

durch Satzung (§ 25 BauGB) ist nicht beabsichtigt.

2.3 HERSTELLEN ÖFFENTLICHER STRASSEN UND WEGE

Die im Plangebiet ausgewiesenen Straßen und Wegeflächen sind bereits
ausgebaut.

2. 4 BESONDERE MASSNAHMEN ZUR ORDNUNG DES GRUND UND BODENS

- Umlegung 3)

- Grenzregelung 3)

- Enteignung 3)

3) Diese Maßnahmen kommen in Betracht, wenn eine vertragliche Regelung
nicht zu erreichen ist.
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3.0 DER GEMEINDE VORAUSSICHTLICH ENTSTEHENDE KOSTEN

3. 1 ZUSAMMENFASSENDE DARSTELLUNG DER KOSTENVERURSACHEN-
DEN MASSNAHMEN

3. 11 Grunderwerb für Verkehrsflächen ist durch die Gemeinde Ribbesbüttel

erfolgt.

3. 12 Erstmalige Herstellung der Erschließungsmaßnahmen einschließlich Ein-
richtung von Beleuchtung und Entwässerung, Bepflanzung im Straßen-
räum ist bereits erfolgt.

4.0 MASSNAHMEN ZUR VERWIRKLICHUNG DES BEBAUUNGSPLANS

Zur Verwirklichung des vorliegenden Bebauungsplans sind die Erschlie-
ßungsanlagen erstellt worden.
Die Abwässer werden in der Kläranlage eingeleitet.
Besondere soziale Härten, die durch diese Planfestsetzung entstehen, sind
z. Zt. nicht erkennbar.
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Die Begründung hat mit den zugehörigen Beiplänen gem. § 3 (2) BauGB

vom 04. 11. 1996 bis 06. 12. 1 996 öffentlich ausgelegen.

Sie wurde unter Behandlung/Berücksichtigung der zu den Bauleitplanver-

fahren eingegangen Stellungnahmen in der Sitzung am 29.04. 1997 durch

den Rat der Gemeinde Ribbesbüttel als Begründung zum Bebauungs-

plan-RAIFFEISENSTRASSE ZUGLEICH 2. TEILWEISE ÄNDERUNG AM

SPORTPLATZ" beschlossen.

Ribbesbüttel, den 29.06. 1998

gez. Stieghahn

(Bürgermeister)

Siegel


